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Aufbau von Arbeits­
strukturen und -verfahren 
für das regionale  
Übergangsmanagement

2
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Thema dieses Abschnitts sind der 
Aufbau von Arbeitsstrukturen und 
-verfahren, die es erlauben das Han-
deln der Akteure des Übergangssys-
tems so abzustimmen, dass die Über-
gänge Jugendlicher in Ausbildung 
gelingen und Ausbildungslosigkeit 
verhindert wird. Die Förderinitiati­
ve Regionales Übergangsmanagement 
zeigt, dass es zwischen Regionen gro-
ße Unterschiede in der Ausgestaltung 
des Übergangssystems und der Wege 
Jugendlicher von der Schule in Aus-
bildung gibt. Darum müssen Initia-
tiven zur Verbesserung dieser Wege 
den spezifischen Bedingungen in den 
Regionen angepasst sein.

Räumliche Zuschnitte für das  
regionale Übergangsmanagement
Eine erste Entscheidung beim Auf-
bau des regionalen Übergangsma-
nagements betrifft den Zuschnitt der  

Unterschiedliche räumliche Zuschnitte haben spezifische Stärken und Schwächen:
Landkreise und kreisfreie Städte verfügen über parlamentarische Gremien, die als politische Basis, und über Verwaltungsstrukturen, die 

für die Entwicklung von Gremien und Verfahren des Übergangsmanagements benötigt werden. Landkreise und kreisfreie Städte haben 

darüber hinaus als Träger der Jugendhilfe und von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen eine grundsätzliche Zuständigkeit für 

Bildung und Ausbildung der jungen Generation.

Größere Landkreise können allerdings strukturell sehr heterogene Regionen umfassen. Dies gilt insbesondere für die im Rahmen der 

Kreisreformen der letzten Jahre neu geschnittenen Landkreise. Zum Teil stimmen die Zuständigkeitsgrenzen wichtiger Akteure (Arbeits-

agenturen, Träger der Grundsicherung, Kammern) nicht mit den Kreisgrenzen überein. Das erhöht die Komplexität von Kooperations- und 

Koordinationsaufgaben.

In kreisfreien Städten müssen insbesondere die Beziehungen zum Umland beachtet werden: Betriebliche Ausbildungsplätze in kreisfreien 

Städten werden zu hohen Anteilen mit Bewerberinnen und Bewerbern aus dem Umland besetzt. Auszubildende aus der Stadt besuchen 

auch berufliche Schulen im Umland. Regionales Übergangsmanagement in kreisfreien Städten braucht deshalb Instrumente und Verfahren 

der Kooperation mit dem Umland.

Kreisabhängige Städte sind strukturell homogener. Die politischen und Verwaltungsstrukturen sind überschaubar. Kreisabhängige 

Städte verfügen mit der hohen Identifikation ihrer Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt und deren Bereitschaft, sich für die Belange der 

Kommune zu engagieren, über ein wichtiges Kapital. Dies sind gute Rahmenbedingungen dafür, dass die berufliche und soziale Integration 

der jungen Generation als wichtige gemeinsame Aufgabe des Gemeinwesens verstanden und bearbeitet wird. Gleichzeitig ist Übergangs-

management in kreisabhängigen Städten auf eine enge Kooperation zumindest mit der Kreisebene angewiesen, bei der in der Regel 

Zuständigkeiten für die Jugendpolitik, die Trägerschaft von Schulen, die Wirtschaftsförderung usw. liegen.

Regionalverbände (z. B. als Kooperation zwischen kreisfreier Stadt und dem sie umgebenden Landkreis) können das Verhältnis von „Zentrum 

und Umland“ von vornherein berücksichtigen. Ein Manko ist, wenn es für die „Region“ keine administrativen und politischen Strukturen 

gibt, die dem Übergangsmanagement Stabilität verleihen und die Kooperation zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften zu tragen 

und zu steuern vermögen.

Regionales Übergangsmanagement in Stadtstaaten stellt eine Sondersituation dar: Hier ist die für Bildungspolitik primär zuständige 

Landesebene von vornherein einbezogen. Der Fokus von regionalem Übergangsmanagement in Stadtstaaten kann dann auf die Koordina-

tion und Kooperation auf der Ebene von Bezirken oder Quartieren gerichtet werden.

Stärken und Schwächen unterschiedlicher räumlicher Zuschnitte

Region, für die es eingerichtet werden 
soll. Aus der Förderinitiative liegen 
Erfahrungen mit folgenden räumli-
chen Zuschnitten vor: 
•	 Landkreise oder kreisfreie Städte
•	 Kreisabhängige Städte
•	 Regionalverbände 
•	 Stadtstaaten

In der Förderinitiative waren kreis-
freie Städte bzw. Landkreise die am 
meisten verbreitete Variante. Mit ih-
ren politischen und Verwaltungs-
strukturen haben kreisfreie Städte 
und Landkreise die relativ besten 
Grundlagen für den Aufbau von sta-
bilen, auf Kontinuität angelegten 
Strukturen und Verfahren für das 
Übergangsmanagement. Bei einer 
Entscheidung für diesen räumlichen 
Zuschnitt müssen Pendlerströme 
(insbesondere zwischen Ballungszen-
trum und deren Umland) berück-

sichtigt werden. Bedacht werden 
muss auch, dass die räumlichen 
Zuständigkeiten wichtiger Akteure 
des Übergangssystems (Kammern, 
Schulaufsicht, Arbeitsagenturen) 
nicht mit den kommunalen Grenzen 
übereinstimmen. 

Die Entscheidung für den Aufbau 
des Übergangsmanagements in einer 
Region, die mehr als einen Landkreis 
bzw. eine kreisfreie Stadt umfasst, ist 
dann eine gute Alternative, wenn es 
auf diese Region zugeschnittene po-
litische und administrative Struktu-
ren gibt.

Einrichtung und Anbindung  
eines Koordinationsteams 
Regionales Übergangsmanagement 
soll durch eine bessere Koordination 
und Kooperation zwischen den Ak-
teuren des Übergangssystems dessen 
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Effektivität und Effizienz steigern. 
An den Standorten der Förderinitia­
tive wurden dafür Koordinations
teams eingerichtet, die für eine Um-
setzung der zwischen den Akteuren 
des Übergangssystems getroffenen 
Verabredungen sorgten.

Aus den Erfahrungen der Förder­
initiative lassen sich Hinweise zur 
Zusammensetzung solcher Koordi-
nationsteams und zu deren organi-
satorisch-institutioneller Anbindung 
in der Region ableiten:

Regionales Übergangsmanagement 
stellt hohe Anforderungen an die 
Qualifikationen und Erfahrungen 
der Personen, die in einem Koor
dinationsteam Umsetzungsaufgaben 
wahrnehmen: Erfahrungen im Um-
gang mit kommunaler Politik und 
Verwaltung, mit Kammern und Ar-
beitsagenturen, mit Schulaufsicht 
und -verwaltung, mit der Landesebe-
ne. Darüber hinaus werden sozial-
wissenschaftliche bzw. statistische 
Qualifikationen benötigt, um Da-
tengrundlagen für das Übergangs
management schaffen und bewerten 
zu können.

In der Praxis sind den Möglichkei-
ten der Kombination von Qualifika-
tionen und Erfahrungen in den Ko-
ordinationsteams durch die verfüg-
baren Ressourcen Grenzen gesetzt. 
Insofern müssen Entscheidungen 
über Prioritäten getroffen werden. 
Unabdingbar sind Erfahrungen im 
Umgang mit kommunaler Politik 
und Verwaltung und sozialwissen-
schaftliche Qualifikationen.

Zeitliche Befristung der Besetzung von Stellen  
in den Koordinationsteams:
Die hohen Anforderungen an die Mitarbeiter/innen der Koordinationsteams 

können mit der häufig befristeten Finanzierung von Vorhaben und einer damit 

begründeten Befristung von Arbeitsverhältnissen kollidieren. Wenn Positionen 

nur zeitlich befristet besetzt werden können, ist zu prüfen, ob Personen mit den 

benötigten Qualifikationen und Erfahrungen vorübergehend aus der Verwal-

tung oder kommunalen bzw. mit der Kommune kooperierenden Einrichtungen 

„ausgeliehen“ werden können. 

Kommunales
Dezernat oder
Amt I

Kommunales
Dezernat oder
Amt II

Kommunales
Dezernat oder
Amt III

Kommunales
Dezernat oder
Amt IV

OBM bzw. 
Landrat/ 
Landrätin

Koordinations- 
team

Abb. 3:
Alternativen für die Ansiedlung des Koordinationsteams  
Regionales Übergangsmanagement

Ansiedlung des Koordinationsteams bei  
der kommunalen Verwaltungsspitze

Kommunales
Dezernat oder
Amt I

Kommunales
Dezernat oder
Amt II

Kommunales
Dezernat oder
Amt III

Kommunales
Dezernat oder
Amt IV

OBM bzw. 
Landrat/ 
Landrätin

Koordinations- 
team

Ansiedlung des Koordinationsteams bei der Leitung 
eines kommunalen Dezernats oder Amts

Kommunales
Dezernat oder
Amt I

Kommunales
Dezernat oder
Amt II

Kommunales
Dezernat oder
Amt III

Kommunales
Dezernat oder
Amt IV

Ansiedlung des Koordinationsteams bei  
einem kommunalen/beliehenen Träger

OBM bzw. 
Landrat/ 
Landrätin Koordinations- 

team bei  
kommunalem/be-
liehenem Träger
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Alternativen der Anbindung der Koordinationsteams
Die Zuordnung zur Verwaltungsspitze signalisiert: „Übergangsmanagement ist Chefsache“. Auch können bei dieser Lösung Konkurrenzen 

zwischen Dezernaten und Ämtern abgemildert werden. Bei der Zuordnung zur Verwaltungsspitze muss sichergestellt werden, dass das 

Koordinationsteam die Kooperation mit den fachlich zuständigen Dezernaten und Ämtern nicht vernachlässigt.

Die Anbindung an eine Dezernats- oder Amtsleitung bietet sich an, wenn sie den geplanten inhaltlichen Schwerpunktsetzungen für das 

regionale Übergangsmanagement entspricht. Eine Anbindung an das Jugendamt unterstützt die Konzentration auf individuell oder sozial 

benachteiligte Jugendliche; die Ansiedlung beim Schulamt richtet den Fokus auf die Verbesserung der Leistungsfähigkeit allgemeinbilden-

der und/oder beruflicher Schulen; die Anbindung an die Wirtschaftsförderung zielt auf die Sicherung des Fachkräftenachwuchses für die Be-

triebe.

Bei der Zuordnung zu einem Amt oder Dezernat sollten die Koordinationsteams möglichst als Teams erhalten bleiben. Eine volle Integra-

tion in die Verwaltung (bis hin zur Aufteilung der Fachstelle auf unterschiedliche Arbeitseinheiten) signalisiert zwar die Akzeptanz des 

Übergangsmanagement als Regelaufgabe, kann aber zur Folge haben, dass die neuen Anforderungen des regionalen Übergangsmanagements 

gegenüber den Routineaufgaben der Verwaltungseinheit in den Hintergrund geraten. 

Empirisch häufig ist die Ansiedlung in einem Bildungsbüro anzutreffen, in dem die kommunalen Aktivitäten im Bildungsbereich gebündelt 

werden. Bildungsbüros sind in der Regel der kommunalen Bildungsverwaltung angegliedert. Um dem Problem der Konkurrenz zwischen 

Dezernaten und Ämtern zu begegnen, kann ein Bildungsbüro aber organisatorisch oder personell an die Verwaltungsspitze angebunden 

werden.

Ein Vorteil der Ansiedlung des Koordinationsteams bei einer bestehenden oder explizit für diesen Zweck eingerichteten kommunalen 

Einrichtung besteht darin, dass diese in der Regel über Personal mit den benötigten Erfahrungen und Kompetenzen und in Finanzfragen 

über eine größere Flexibilität (z. B. im Hinblick auf die Einwerbung von Drittmitteln) verfügen. Ein Nachteil ist, wenn Zugänge zur Verwal-

tung bzw. deren Spitze und zu politischen Mandatsträgern fehlen. Hier sind zwei Lösungen möglich: Entweder das Koordinationsteam wird 

in der kommunalen Einrichtung angesiedelt und deren Zugänge zu Politik und Verwaltung werden institutionell sichergestellt (etwa durch 

die Einrichtung eines Beirats, in dem Amtsleiter/innen und Mandatsträger/innen vertreten sind). Oder Fachkräfte mit den benötigten Qua-

lifikationen und Erfahrungen werden bei der kommunalen Einrichtung ausgeliehen und als Koordinationsteam der Verwaltung zugeordnet.

Für die organisatorische Anbindung 
der Koordinationsteams wurden in 
der Förderinitiative unterschiedliche 
Lösungen gewählt:
•	 Zuordnung als Stabsstelle bei der 

Verwaltungsspitze (Landrat/Land-
rätin, Oberbürgermeister/in),

•	 Anbindung als Stabsstelle bei ei-
ner Dezernats- oder Amtsleitung 
(z. B. dem Sozialdezernat, dem 
Jugendamt, dem Amt für Wirt-
schaftsförderung, dem Schulamt),

•	 die volle Integration in die Verwal-
tung, 

•	 Ansiedlung in einem Bildungs
büro,

•	 Ansiedlung bei einer bestehenden 
kommunalen Einrichtung (z. B. 
der Volkshochschule) oder einer 
kommunalen Einrichtung, die ex-
plizit für diesen Zweck geschaffen 
wird. 

Bei der Ansiedlung des Koordinati-
onsteams in der Verwaltung wird eine 
Anbindung als Stabsstelle entweder 
bei der Spitze der Verwaltung oder 
der Spitze eines Dezernates oder  

Amtes empfohlen. Es sollte möglichst 
ein Ort sein, bei dem kommunale 
Aktivitäten im Bildungsbereich ge-
bündelt werden. Wichtig ist, das 
Team zusammen zu halten, also nicht 
auf unterschiedliche Verwaltungsein-
heiten aufzuteilen.

Eine Alternative ist, für das regiona-
le Übergangsmanagement eine kom-
munale Einrichtung zu schaffen, die 
über größere Handlungsspielräume 
verfügt, als dies in der Verwaltung 
der Fall ist. Wichtig ist, dass diese 
kommunale Einrichtung einen aner-
kannt neutralen Status hat, also z. B. 
nicht als Anbieter von Leistungen 
mit anderen Akteuren konkurriert, 
und dass ihre Zugänge zu Politik und 
Verwaltung institutionell gesichert 
sind.

Koordinationsgremien  
oder Beiräte?
Damit ein abgestimmtes Handeln 
zwischen den Akteuren des Über-
gangssystems möglich wird, braucht 
es einen Ort, an dem eine solche 

Abstimmung stattfinden kann. Em-
pirisch lassen sich in der Förderiniti­
ative dafür zwei Varianten beobach-
ten:
•	 Eine erste Variante ist die Einrich-

tung eines Koordinationsgremiums 
Regionales Übergangsmanagement, 
in dem die Akteure des Übergangs-
systems durch Personen mit Lei-
tungsverantwortung vertreten 
sind. Koordinationsgremien wer-
den mit der Zielsetzung eingerich-
tet, in ihnen zu verbindlichen  
Absprachen zur Ausgestaltung des 
Übergangssystems zu gelangen. 
Das Koordinationsteam hat für das 
Koordinationsgremium die Funk-
tion einer Geschäftsstelle. 

•	 Die zweite Variante ist ein Beirat 
Regionales Übergangsmanagement, 
in dem die Akteure des Übergangs
systems durch die Fachebene ver-
treten sind. Beiräte haben die  
Aufgabe einer fachlichen Beglei-
tung und Beratung der Koordina-
tionsteams.

In Koordinationsgremien oder Bei-
räten sollten die folgenden Institu
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Mögliche Hürden für die Einrichtung eines 
Koordinationsgremiums und Lösungsmög-
lichkeiten

•	 In der Region gibt es bereits Koordinations- bzw. 

Kooperationsgremien (kommunale Gremien, Verwal-

tungsräte, Programmbeiräte). Hier muss entschieden 

werden, ob ein vorhandenes Gremium genutzt wer-

den kann oder ob ein Neuanfang bessere Chancen 

hat. 

•	 Personen mit Leitungsverantwortung haben in der 

Regel vielfältige Gremienverpflichtungen. Sie wollen 

einen Ort, an dem Koordination und Kooperation 

stattfinden. Sie können für die Mitarbeit gewonnen 

werden, wenn die/der Einladende (und in der Regel 

auch Vorsitzende des Gremiums) über das notwen-

dige politisch-administrative „Gewicht“ verfügt.

•	 Akteure, die für Teilbereiche des Übergangssystems 

Koordinationsaufgaben bereits wahrnehmen, sehen 

möglicherweise keinen Bedarf für eine neue Stelle, 

die Koordinationsfunktionen erfüllen soll. Sie müs-

sen von der Sinnhaftigkeit einer alle Bereiche des 

Übergangssystems umfassenden Koordination über-

zeugt werden.

tionen vertreten sein: Schulverwaltung und Schulauf-
sicht, kommunale Ämter oder Dezernate (Jugend, Bil-
dung, Arbeitsförderung), Arbeitsagenturen, Träger der 
Grundsicherung, Kammern, Integrationsbeauftragte, 
Gleichstellungsbeauftragte. Träger der Jugendsozialarbeit 
bzw. Bildungsträger sind in Koordinationsgremien in der 
Regel nicht vertreten, weil sie als Interessenvertreter wahr-
genommen werden. In Beiräten können sie wegen ihrer 
fachlichen Expertise eine wichtige Rolle spielen.

Die genaue Zusammensetzung der Gremien ist abhän-
gig von den Arbeitsschwerpunkten, die gesetzt werden 
sollen. Wichtige Akteure dürfen nicht deshalb ausge-
schlossen werden, weil sie dem Übergangsmanagement 
eher skeptisch gegenüber stehen. Diese Skepsis gibt es 
insbesondere bei Arbeitsagenturen und Kammern, die 
selbst Koordinationsaufgaben im Übergangssystem wahr-
nehmen. 

Es ist ein Kennzeichen des Übergangssystems, dass sei-
ne Akteure in unterschiedliche Rechtskreise und Struk-
turen eingebunden sind: Jugendämter sind Teil der 
kommunalen Verwaltung, ihre Aufgaben und Zustän-
digkeiten definiert das 8. Sozialgesetzbuch. Arbeitsagen-
turen sind gegenüber der Bundesagentur für Arbeit 
weisungsgebunden. Den rechtlichen Rahmen bilden das 
2. und 3. Sozialgesetzbuch. Träger der Grundsicherung 
können kommunale Einrichtungen sein aber auch Ar-
beitsgemeinschaften von Kommune und Arbeitsagentur. 
Maßgeblich ist das 2. Sozialgesetzbuch. Kammern neh-
men als Körperschaften des Öffentlichen Rechts Aufga-
ben in der beruflichen Bildung nach den Bestimmungen 
der Handwerksordnung und des Berufsbildungsgesetzes 
wahr. Schulaufsicht und Schulverwaltung erfüllen Auf-
gaben der Länder nach landesrechtlichen Regeln.
Darum ist in Koordinationsgremien Handlungsfähigkeit 
nur per Konsens erreichbar: Ein Grundkonsens über 
Ziele und Schwerpunkte der Arbeit des Koordinations-
gremiums und über die Rollen der beteiligten Akteure 
ist Voraussetzung dafür, dass diese ihre jeweiligen Hand-
lungsspielräume ausschöpfen. Dieser Grundkonsens über 

Ein Grundkonsens  
über Ziele und Schwer-
punkte der Arbeit ist  
Voraussetzung dafür,  
dass die Akteure ihre 
Handlungsspielräume 
ausschöpfen.

Ziele und Wege des regionalen Übergangsmanagement 
sollte in einem Kooperationsvertrag vereinbart werden 
und muss immer wieder erneuert werden. Dieser Kon-
sens hat nur Bestand, wenn die Mitglieder des Gremi-
ums ihn gegenüber ihren jeweiligen Organisationen 
„guten Gewissens“ vertreten können. In der Förderini­
tiative wurde zur Charakterisierung der Qualität der 
Beziehung zwischen den Mitgliedern der Koordinations-
gremien der Begriff der Vereinbarungskultur geprägt. 
Er impliziert ein hohes Maß an Vertrauen zwischen den 
Akteuren als Voraussetzung dafür, dass Verabredungen 
Bestand haben können. 
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Ein arbeitsfähiges Koordinationsgremium, in dem zen-
trale Akteure des Übergangssystems durch Personen mit 
Leitungsverantwortung vertreten sind, ist der geeignete 
Ort, verbindliche Absprachen für eine bessere Ausgestal-
tung des Übergangssystems zu treffen. Die Bildung 
eines solchen Gremiums ist unter Umständen erst das 
Ergebnis eines längeren Prozesses, steht also nicht immer 
bereits am Anfang einer Initiative zum Aufbau eines 
regionalen Übergangsmanagements.

Auf dem Weg zu einem Koordinationsgremium kann die 
Bildung eines Beirats Regionales Übergangsmanagement 
einen wichtigen Zwischenschritt darstellen. Der Beirat 
ist das Beratungs- und Begleitgremium für das Koordi-
nationsteam. Im Beirat sind, wie auch in einem Koordi-
nationsgremium, die zentralen Akteure des Übergangs-
systems vertreten, allerdings nicht durch die Leitungs-
ebene sondern durch die mittlere Fachebene. Zusätzlich 
können weitere Personen aufgrund der im Beirat benö-
tigten spezifischen fachlichen Kompetenzen in die Ar-
beit einbezogen werden: Fachleute von Bildungsträgern 
und Träger der Jugendsozialarbeit, Schulleiter/innen, Ver-
treter/innen der Wissenschaft usw. In dieser Zusammen-
setzung kann der Beirat keine die Akteure bindenden 
Absprachen treffen, wohl aber auf das Vorgehen des Ko-
ordinationsteams Einfluss nehmen und für dieses in der 
eigenen Institution werben. 

Das Bestehen eines Beirats ist kein Hindernis für die 
(spätere) Einrichtung eines „echten“ Koordinations
gremiums. Beiräte können die Bildung von Koordina
tionsgremien vorbereiten. Sie können zu einem späteren 
Zeitpunkt die Funktionen von Fachgremien erfüllen, in 
denen Themen bearbeitet und Entscheidungen des Ko-
ordinationsgremiums vorbereitet werden.

Arbeits- und Zeitpläne 
Charakteristisch für das Übergangssystem ist die große 
Vielfalt von Arbeitsaufgaben, an denen regionales Über-
gangsmanagement ansetzen kann. Aufgaben- und Zeit-
pläne riskieren daher leicht unrealistisch zu sein. Eine 

enge Zusammenarbeit mit Koordinationsgremien oder 
Beiräten hilft den Koordinationsteams, Prioritäten zu 
setzen und Abfolgen von Arbeitsschritten zu bestimmen, 
in denen die Aufgaben bewältigt werden können.

Während das Ziel einer besseren Kooperation in dieser 
Allgemeinheit in der Regel Zustimmung findet, können 
Schritte zur Umsetzung solcher allgemeinen Ziele in 
Form konkreter Lösungen konfliktträchtig sein: Diese 
berühren die Zuständigkeiten und Interessen der betei-
ligten Akteure. Auch gibt es im Übergangssystem bisher 
nur begrenzte Erfahrungen mit akteursübergreifenden 
Aushandlungsprozessen, wie sie zur Entwicklung von 
gemeinsamen Problemlösungen notwendig sind. Darum 
sollten in einem ersten Schritt Bereiche identifiziert wer-
den, für die Gemeinsamkeiten von vornherein groß und 
die Risiken tief greifender Interessengegensätze gering 
sind. Durch die erfolgreiche Bearbeitung solcher Berei-
che wird eine Vertrauensbasis zwischen den Akteuren 
geschaffen, die das Angehen potenziell schwierigerer 
Aufgaben ermöglicht.

Gremien und Koordinationsteams sind darauf angewie-
sen, die Zielerreichung systematisch und regelmäßig zu 
überprüfen. In der Anfangsphase des Aufbaus eines re-
gionalen Übergangsmanagements sind Planungsvorga-
ben häufig zu ehrgeizig bis unrealistisch. Eine realistische 
Arbeitsplanung, bei der wichtige Ziele im vorgegebenen 
zeitlichen Rahmen auch erreicht werden, ist eine zentra-
le Voraussetzung dafür, dass die bei den beteiligten 
Akteuren hohe Motivation zur Kooperation aufrechter-
halten werden kann.

Kooperation mit der Landesebene 
Bei aller Vielfalt von Zuständigkeiten und involvierten 
Politikfeldern ist der Übergang Schule – Berufsausbil-
dung ein Bildungsthema. Insofern ist regionales Über-
gangsmanagement auf eine gute Zusammenarbeit mit 
der für Bildungspolitik zuständigen Landesebene ange-
wiesen. 

Abb. 4:
Koordinationsgremium Regionales  
Übergangsmanagement: Akteure  
des Übergangssystems vertreten durch  
Personen mit Leitungsverantwortung
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Die Rahmenbedingungen für eine solche Zusammenar-
beit haben sich in den letzten Jahren verbessert, weil eine 
wachsende Zahl von Bundesländern regionale Koor
dination als wichtigen Baustein für eine auf Verbes
serungen im Übergangssystem gerichtete Landespolitik 
anerkennt. Gleichzeitig ist – vor dem Hintergrund der 
Aufteilung von Zuständigkeiten für die Übergangspro-
blematik auf unterschiedlichen Ressorts – auch auf der 
Landesebene die Einsicht gewachsen, dass eine bessere 
Abstimmung und Kooperation zwischen den Landes
ressorts (und der zuständigen Regionaldirektion der 
Bundesagentur für Arbeit) eine zentrale Voraussetzung 
für eine bessere Kooperation und Koordination in den 
Regionen darstellt. 

Verankerung in der kommunalen Politik
Selbst wenn die Folgen misslingender Übergänge (Aus-
bildungslosigkeit, nicht gelingende berufliche und so
ziale Integration von Jugendlichen) vor allem auf der 
Ebene von Kommunen und Landkreisen sichtbar und 
dort bearbeitet werden müssen, ist deren Engagement 
für regionales Übergangsmanagement nicht selbstver-
ständlich. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der schwie-
rigen Finanzlage vieler Kommunen ist die Bereitschaft 
von Gemeinderäten bzw. Kreistagen, sich in diesem un-
übersichtlichen Politikfeld zu engagieren, eher gering. 
Insofern ist es hilfreich, wenn eine erste Initiative von 
der/vom Oberbürgermeister/in bzw. von der Landrätin/
dem Landrat ausgeht.

Idealerweise ist der nächste Schritt zum Aufbau von 
Strukturen und Verfahren des regionalen Übergangs
management eine entsprechende Entschließung des 

Gemeinderates bzw. des Kreistages. Diese Entschließung 
sollte den Auftrag einschließen, den parlamentarischen 
Gremien in regelmäßigen zeitlichen Abständen über 
Planungen und Umsetzungsschritte zum regionalen 
Übergangsmanagement zu berichten. Eine wichtige 
Funktion erfüllen dabei Bestandsaufnahmen (zum Über-
gangsgeschehen, zur Struktur des Übergangssystems 
usw.), die Handlungsbedarf und Handlungsmöglich
keiten offen legen.

Ein dauerhaftes Engagement der Kommunen setzt Ent-
scheidungen über ein dauerhaftes finanzielles Engage-
ment voraus. Eine solche Entscheidung zu treffen, fällt 
vielen Kommunen angesichts ihrer kritischen Finanz
lage schwer. Hinzu kommen Kontroversen um das Kon-
nexitätsprinzip. Konkret fürchten die Kommunen und 
ihre Verbände, in der Koordination im Bildungssystem 
von den Ländern neue Aufgaben übertragen zu bekom-
men, ohne mit den dafür notwendigen Ressourcen aus-
gestattet zu werden. Diese Skepsis wird in der Förder­
initiative auch von Kommunen geteilt, die sich seit 
Längerem in einem erheblichen Umfang und mit einem 
hohen Einsatz kommunaler Mittel bildungspolitisch 
engagieren. Ohne eine Lösung dieses Konflikts, ist ein 
dauerhaftes kommunales Engagement nur schwer zu 
erreichen.

Da die Verbesserung der Übergänge Schule – Berufsaus-
bildung das Ergebnis längerer Prozesse ist, muss für 
das regionale Übergangsmanagement ein breiter, über-
parteilicher Konsens hergestellt werden, der die Fort
führung der Arbeit auch bei Wechsel von Mehrheiten 
sicherstellt.

Gemeinderat/ 
Kreistag:  
Beschluss  
regionales  
Übergangs
management  
umsetzen

Koordinations-
team mit  
Anbindung an  
Verwaltungs- 
spitze

Abb. 5:
Idealtypische Abfolge von Schritten zum Aufbau von Strukturen  
und Verfahren des regionalen Übergangsmanagements
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Die im Folgenden skizzierte idealty-
pische Abfolge von Schritten zum 
Aufbau von Strukturen und Verfah-
ren des regionalen Übergangsma-
nagements setzt einen politischen 
Grundkonsens voraus, dass die Kom-
mune sich bei der Verbesserung der 
Übergänge im Bildungs- und Aus-
bildungssystem engagieren will und 
dass die dafür nötigen Strukturen 
und Verfahren eingerichtet werden 
sollen. Vielerorts muss dieser politi-
sche Grundkonsens allerdings erst 
geschaffen werden, z. B. indem erst 
einmal Transparenz über Handlungs-
bedarf und Handlungsmöglichkei-
ten hergestellt wird. In diesem Fall 
wäre also die Herstellung von Trans-
parenz der Schritt, der die Vorausset-
zungen für einen politischen Grund-
konsens schafft.
Ein kennzeichnendes Merkmal von 
Koordinationsgremien oder Beiräten 
für das regionale Übergangsmanage-
ment ist, dass deren Mitglieder in un-
terschiedliche Organisationen aus 
unterschiedlichen Rechtskreisen und 
mit unterschiedlichen Handlungs
logiken eingebunden sind. Unter 
diesen Rahmenbedingungen ist ein 
gemeinsames Verständnis der Auf
gaben und Ziele des Gremiums eine 
zentrale Voraussetzung für ein koor-
diniertes Vorgehen. Damit Verab
redungen auch bei sich verändern-
den Rahmenbedingungen Bestand 
haben können, wird ein hohes Maß 
an Vertrauen zwischen den Akteuren 
benötigt.
•	 Auf Initiative der Verwaltungs

spitze entscheidet der Gemeinde­
rat/Kreistag in einer Entschließung, 
ein Koordinationsteam Regiona-
les Übergangsmanagement einzu-
richten und dieses bei der Verwal-
tungsspitze, der Spitze eines De-
zernats oder Amtes oder an einem 
Regionalen Bildungsbüro anzusie-
deln.

•	 Das Koordinationsteam Regionales 
Übergangsmanagement wird mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern mit politischer und Verwal-
tungserfahrung und sozialwissen-
schaftlicher Qualifikation besetzt.

•	 Die Verwaltungsspitze bzw. die 
Spitze des Dezernats oder Amtes, 
bei der das Koordinationsteam 
angesiedelt ist, beruft einen Beirat 
Regionales Übergangsmanagement 
mit Vertreterinnen und Vertretern 
zentraler Akteure des Übergangs-
systems. Diese zentralen Akteure 
des Übergangssystems sind: die 
Schulverwaltung, die Schulauf-
sicht, kommunale Ämter (Jugend, 
Bildung, Arbeitsförderung), die 
Arbeitsagentur, der Träger der 
Grundsicherung, die Kammern, 
die/der Integrationsbeauftragte, 
die/der Gleichstellungsbeauftragte. 
Im Beirat sind diese Akteure durch 
Vertreter/innen der Fachebene  
repräsentiert. Der Beirat begleitet  
beratend die Arbeit des Koordina-
tionsteams in der Anfangsphase des 
Aufbaus von Strukturen.

•	 Das Koordinationsteam entwickelt 
unter Beteiligung des Beirats einen 
vorläufigen Struktur- und Arbeits­
plan. Für diesen Arbeitsplan wer-
den in einem ersten Schritt Berei-
che identifiziert und zur Bearbei-
tung ausgewählt, bei denen Inter-
essengegensätze zwischen den Ak-
teuren eher gering sind, um 
Vertrauen für die Lösung komple-
xerer Aufgaben zu schaffen. Der 
vorläufige Struktur- und Arbeits-
plan wird dem Gemeinderat/Kreis-
tag bzw. seinen zuständigen Aus-
schüssen vorgelegt.

•	 Auf Einladung der Verwaltungs-
spitze konstituiert sich ein Koor­
dinationsgremium aus Vertretern 
zentraler Akteure des Übergangs-
systems (Personen mit Leitungs-
verantwortung). Ein Grundkon-
sens über Ziele und Wege des 
Übergangsmanagement wird her-
gestellt. Zwischen den Akteuren 
des Übergangssystems wird eine 
Kooperationsvereinbarung über 
Ziele und Wege des regionalen 
Übergangsmanagements abge-
schlossen. Der erste Struktur- und 
Arbeitsplan wird verabschiedet.

•	 Das Koordinationsgremium tagt 
als zentrales Austausch- und Ab­
stimmungsgremium zwischen den 

Akteuren in regelmäßigen zeitli-
chen Abständen. Den Vorsitz führt 
die Verwaltungsspitze bzw. die 
Spitze des Dezernats oder Amtes, 
bei der das Koordinationsteam an-
gesiedelt ist. Dieses übernimmt für 
das Koordinationsgremium Auf-
gaben der Geschäftsführung und 
sorgt für die Umsetzung von Be-
schlüssen. Der Beirat wird in ein 
Arbeitsgremium umgewandelt, das 
die Abarbeitung von Aufträgen des 
Koordinationsgremiums durch die 
Fachstelle beratend begleitet.

•	 Das Koordinationsgremium 
schlägt der Landesebene den Ab-
schluss einer Vereinbarung vor, in 
der die Gegenstände und Formen 
der Kooperation zwischen Landes-
ebene und Region geregelt werden. 

•	 Dem Gemeinderat/Kreistag bzw. 
seinen zuständigen Ausschüssen 
wird periodisch über Planungen 
und Umsetzungsschritte zum re-
gionalen Übergangsmanagement 
berichtet. Dort werden die zur 
Umsetzung der Planungen not-
wendigen Beschlüsse gefasst.

Schritte zum Aufbau von Arbeitsstrukturen und  
-verfahren für das regionale Übergangsmanagement




